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(GGERHARD HARTMANN: Der ıschot. Seine und Ernennung. Geschichte und Aktualität (Grazer
Beiträge ZUTr Theologiegeschichte und Kıirchlichen Zeitgeschichte 5) Graz-Wıen-Köln: Styrıa 1990
254 Brosch 34,—

Was Buch andelt mıiıt unterschiedlichem Umfang rel Interessen ab Motivierend 1mM BanNzCnN dürtte das
„»Mittelstück« BCWESCH sein: Dıie Zusammenfassung der Vorgänge und Reaktionen auf dieZ Bischots-
bestellungen in Köln, Salzburg und hur 1mM Lauft der Jahre 1987 bıs 1989 Daß dabe1 die »Kölner
Ereignisse« die breiteste Beachtung gefunden haben, dürfte der rechtlichen Kompliziertheit der Materıe
ebenso liegen wıe Erscheinungsdatum des Buchs (zu Jahresbeginn 1990). Ob die Darstellung 1Im ‚Fall
Köln« nıcht 1U: in der Rückschau bewußt der notgedrungen selektiv Jeibt, se1l dahingestellt. Auffällig
bıs störend 1st jedenfalls, dafß ın diesem ‚Fall« notable Kritiker und Kritiken des päpstlichen Procedere
entweder ganz ausgeblendet leiben der sıch (scheinobjektive) Zensuren gefallen lassen mussen. In Sachen
Salzburg und Chur trıtt solche Gequältheıit ebenso auffällig zurück. In den beiden letztgenannten
»Fällen« sınd uch die Fakten redundanter aufgelistet, der Leser iın der eigenen Urteilsbildung treıer
bleıibt. Für Darstellung und Beurteilung der Vorgänge ın Chur stand dem Autor eıne eLwa gleichzeıtig
publızıerte Schweizer Stimme besser Quelle) och nıcht Zur Verfügung, die der sachlichen Bedeutung
halber inzwıschen unverzichtbar 1sSt Walter Gut. Politische Kultur in der Kıirche. Freiburg Ve. 1990; dort
bes die minutıöse Studie 72-113). (Dıie Fälle« Feldkirch und St. Pölten sınd Jüngeren Datums).

Dıesem »Mittelstück« lafßt Hartmann ZU!r Hältte des Buchs eınen außerst komprimierten hıstorisch-
kanonistischen Abriß der Bischofsbestellung (durch Wahl,; Ernennung USW.) vorausgehen. Wer
Intormationen darüber sucht, wiırd und darf 1er die Übersichtlichkeit und gewissermaßen harte Gratik der
Linı:en schätzen; der einigermaißen Informierte, SAr der »Fachmann«, wırd den Mut AazZu allerdings nıcht
ımmer en Manch bös amputiertes Zıtat aus historischen und rechtlıchen Quellen hınterläfit den
Eindruck zweckhafter Zugedrechseltheıit. Der Leser sollte gerade 1er die Absıcht des Buchs, »auch eıne
Grundlage für spatere Studien se1IN« (D 11) ernstnehmen, das heißt seiıne Ergänzungsbedürftigkeit
hinsichtlic der Quellen und Argumente veranschlagen.

FEın drıttes Interesse vertritt der Autor schließlich mit eınem Modellvorschlag für künftige Bischotsbe-
stellungen, der mehr und größere Mitwirkungsrechte der jeweıligen Ortskirche vorsieht (»Erweıtertes
Domkapitelwahlrecht«). Dieser Vorschlag stellt sıch neben Ühnliche mit Ühnlicher Absıcht (Heribert
Schmitz, Matthäus Kaıser USW.) in der Hoffnung, etztlich nıcht blofß »Makulatur se1n« (D 207) S0
sollte in der Diskussion nıcht übergangen werden. Realitätsnähe der Vorschlag insofern, als die
»größere Mıtbestimmung der Ortskirche« ach artmann »11Ur ber eine konkordatäre Absıcherung
erfolgen« kann (D 197) Das heißt ber Sıe ware in der Linıe der Logik seınes Modells auf Dauer 1U!T in
eiınem kleinen Winkel der Weltkirche gesichert: dort, Konkordate bestehen, die die Frage der
Bischofsbestellung überhaupt erühren. Das ist VOT der Hand gewiıß realıstisch gedacht. ber auf Zukuntft
hın sollte eıne aNSCMCSSCHNC Kommunikation und Freiheit in der Kırche doch wohl uch hne Staatsınter-
vention enkbar werden. Abraham Peter Kustermann

WINFRIED ÄYMANS Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex lurıs Canonicı, begründet VO  -
EDUARD EICHMANN, fortgeführt von KLAUS MÖRSDORF, NEeu bearbeitet VO  — VWINFRIED ÄYMANS. Bd
Einleitende Grundfragen und Allgemeine Normen. Paderborn: Schöningh 1991 AIX und 5275
Brosch. /8,— (Ln 128,—).

Neukodifikationen des weltlichen wIıe des kırchlichen Rechts verlangen ach Gesetzeskommentaren.
Während ach Erlafß des Gesetzbuches der lateinıschen Kırche, dem Codex lurıs Canonıicı VonNn 1983,
zunächst ein1ıge kürzer gefaßte Lehrbücher erschıenen, edurtfte tür umifassendere Kommentare einer
längeren Vorbereitungszeıt. So wırd 1m deutschen Sprachraum seıt 1984 VOoO  } Klaus Lüdicke als Loseblatt-
sammlung der Münsterische Kommentar ZU Codex lurıs Canonıicı herausgegeben. Ihm Zur Seıite gestellt
wiırd DU  — der Band des hıer vorzustellenden Lehrbuches VO  — Wıinfried Aymans. Obwohl Von einer

Gesetzesgrundlage ausgehend, schließt der bekannte Münchner Kanonıist dieses Werk bewuftt das
VO:  — Erich Eichmann 1923 begonnene und nach seiınem Tod VO: Klaus Mörsdort weitergeführte eNrDuC
ZU Codex VO:  — 1917 A} dessen herausragende Stellung schon die hohe Zahl der Neuauflagen (Bd.I
11. Aufl 1964; Bd. II 12. Aufl 1967; 11. Aufl 1979 dokumentierte.


